
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/12/19 3Ob1090/90
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1990

Norm

EO §233 Abs1

Rechtssatz

Im Urteil nach § 233 Abs1 EO ist die Entscheidung über den Widerspruch selbst mit Berufung und Revision anfechtbar,

die hievon zu trennende, einen eigenen Entscheidungsgegenstand bildende neuerliche Verteilung der Masse jedoch

nur mit Rekurs und Revisionsrekurs.
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